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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.2004

Norm

FinStrG §23 Abs2

FinStrG §38 Abs1 lita

Rechtssatz

Die erschwerende Wertung der "Tatwiederholung" und des "langen Deliktszeitraumes" im Hinblick auf die Qualifikation

der Gewerbsmäßigkeit nach § 38 Abs 1 lit a FinStrG stellt keinen Verstoß gegen das Doppelverwertungsverbot dar, weil

jene Umstände nicht zu den begrifflichen Voraussetzungen der Qualifikation des § 38 Abs 1 lit a FinStrG gehören.
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